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Kindertagesstitten, verschiedene Beratungs- und Elternbildungs-
angebote sowie das vorschulische Friihforderungsangebot «SpiKio.

Von der Spielgruppe in den Kindergarten
Im Rahmen von «SpiKi» haben alle Kinder ab drei Jahren — also
ein Jahr vor Beginn des Kindergartens — die Méglichkeit, ein- oder
zweimal pro Woche eine Spielgruppe in ihrem Wohnquartier zu
besuchen. In der Spielgruppe werden ihnen Raum, Zeit und Anre-
gungen geboten, damit sie ein vielfiltiges Spielverhalten entwi-
ckeln und grundlegende soziale Erfahrungen machen kénnen. Sie
lernen, ihren Platz in einer Gruppe Gleichaltriger zu finden und
erleben eine erste sanfte Loslésung von der vertrauten Umgebung
des Elternhauses. Fremdsprachige Kinder machen in der Spiel-
gruppe frithzeitig erste Erfahrungen mit der deutschen Sprache.
«SpiKi» zielt auch auf die Stirkung und Unterstiitzung der El-
tern ab, indem diese regelmissig in die Spielgruppe eingeladen
werden. Unter Anleitung der Spielgruppenleiterin lernen die
Eltern, mit ihren Kindern in einer fordernden Art zu spielen. An
einem Teil dieser Anlisse steht ihnen eine Fachperson zur Verfii-
gung, die mit ihnen Fragen der Kindererzichung, Entwicklung

KINDER UND SOZIALHILFE

der Kinder, Gesundheit, Zahnhygiene, Ernihrung, Bewegung
usw. bespricht und individuelle Fragen beantwortet.

Die Spielgruppenleiterinnen werden mit gezielter Weiterbil-
dung und fachlicher Begleitung unterstiitzt. In Kindergruppen
mit einem grossen Anteil fremdsprachiger Kinder kénnen Assis-
tenzpersonen eingesetzt werden, die die Spielgruppenleiterin ent-
lasten. Die Leiterinnen sind auch mit den Schulleitungen und den
Kindergartenlehrpersonen der Primarschule vernetzt.

Da mit den universellen Angeboten nicht alle Familien und
Kinder erreicht werden, sollen in St. Gallen in Zukunft zusitzliche,
spezifische Frithférderungsangebote bereitgestellt werden, die
nur von bestimmten Gruppen von Kindern und Familien besucht
werden kénnen. Familien beispielsweise, die einen speziellen Un-
terstiitzungshedarf haben und die die Angebote der Regelstruk-
turen nicht nutzen. Zurzeit werden verschiedene solche Projekte
evaluiert. B

Claudia Wiedemann Zaugg
Fachspezialistin Familien, Kinder und Jugendliche
Amt fir Gesellschaftsfragen der Stadt St. Gallen

Der Kanton Bern bekennt sich zur friihen Férderung von Kindern

Das Kantonsparlament hat im September 2012 ein Konzept verabschiedet, das den Weg ebnen soll fir ein Berner
Modell fiir frithe Forderung. Das Konzept listet die existierenden Angebote auf und definiert die Stossrichtung, wie das

Bestehende optimiert und weiterentwickelt werden kann.

Die frithe Forderung von Kindern hat nachweisbar positive Effek-
te auf deren soziale und kognitive Entwicklung, sie starkt die Fami-
lie und sie fordert gesellschaftliche Ziele wie Chancengleichheit,
Gesundheit und Verringerung des Armutsrisikos. Durch gezielte
frithe Forderung kénnen problematische Entwicklungen friihzei-
tig erkannt und entsprechende Gegenmassnahmen eingeleitet
werden. Bereits heute unterstiitzt der Kanton Bern deshalb eine
breite Palette verschiedener Angebote: Miitter- und Viterberatung,
Erziehungsberatung, familienerginzende Kinderbetreuung in Ta-
gesstitten und Tagesfamilien sowie Angebote der heilpidagogi-
schen Fritherziechung. Im vom Grossen Rat verabschiedeten «Kon-
zept frithe Férderung im Kanton Bern» wurden Angebotsliicken
identifiziert und damit verbunden Handlungsfelder benannt, da-
mit die Gesamtwirkung des Angebots verbessert werden kann.
Strukturelle Massnahmen, die zu einer stirkeren Wirksamkeit
der frithen Férderung beitragen sollen, sind die Verankerung der
Angebote und der allgemeinen Stossrichtung auf Kantonsebene
und damit die Schaffung einer gemeinsamen Basis. Die Angebote
in den Regionen werden systematisch vernetzt und die Erreich-
barkeit der Zielgruppen mit besonderem Bedarf wie etwa sozial-

FRUHE FORDERUNG
UND FRUHFORDERUNG

Im Gegensatz zur Frithférderung steht der Begriff der frihen
Forderung fiir Angebote und Massnahmen, die sowohl Familien
mit Kindern im Vorschulalter als auch Vorschulkinder direkt mit
geeigneten Massnahmen starken. Angebote der allgemeinen fri-
hen Forderung stehen grundsatzlich allen Familien mit Kindern
im Alter von O bis 4 Jahren offen. Ziel der friihen Forderung ist
die Ressourcenstarkung,.

«Besondere friihe Forderung> ist auf Familiensysteme mit spe-
zifischen Herausforderungen fiir die Férderung der kindlichen
Entwicklung zugeschnitten.

Der Begriff Friihférderung stammt aus der Heilpddagogik und
bezeichnet die friihe Férderung von Kindern mit Behinderung
oder von Kindern, die von einer Behinderung bedroht sind. Sie
wird auch heilpadagogische Friiherziehung genannt.

benachteiligte Familien wird verbessert. Letzteres kann durch die —
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VIELFALT DER ANGEBOTE

Angebote zur Friihférderung gibt es in der ganzen Schweiz:
Die Stadt Bern beispielsweise hat im Jahr 2007 mit
«Primano> in vier Quartieren ein Projekt lanciert. Seither
konnten rund 2500 Kinder von den initiierten «Férder-
plattformen>, die den Dialog und die Vernetzung zwischen
Eltern und Fachstellen suchen und unterstitzen, profitieren.
Aufgrund der positiven Erfahrungen wird das Angebot auf die
ganze Stadt ausgeweitet.

www.primano.ch

Im Kanton Zirich wurde 2009 mit «Zeppelin» ein praventiv
wirkendes Forschungsprojekt gestartet: Dabei unterstiitzen
speziell geschulte Miitterberaterinnen Mitter und Vater
wahrend den ersten drei Jahren ihrer Elternschaft. 2011
wurde dieses Angebot auf 250 Familien in 14 Zircher
Gemeinden ausgeweitet.

www.zeppelin-hfh.ch

Einen guten Uberblick tber diverse Friihforderungsprogramme
auf kantonaler und kommunaler Ebene bietet die «Projekt-
plattform Friihférderung».
www.projektplattform-fruehfoerderung.ch

Familienergédnzende Betreuung in einer Kindertagesstatte. Bild: Keystone
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zielgruppengerechte Ausgestaltung von bestehenden Elternbil-
dungs- und Beratungsangeboten erfolgen oder iiber spezifische
Angebote, beispielsweise fiir Viter, wie Vitertreffs, Vater-Kind-
Aktivititen, Angebote fiir Migrantenviter usw.

Die Anbieter sensibilisieren und qualifizieren

Wichtig und dringend ist auch die Sensibilisierung der diversen

Anbieter auf die Fritherkennung beziehungsweise generell die

Qualifizierung der Leistungserbringer fiir die frithe Forderung.

Kinder mit Sprachférderbedarf beispielsweise sollen bereits vor

dem Eintritt in den Kindergarten unterstiitzt werden. Von der Um-

setzung dieser Massnahmen erwartet der Kanton Bern positive,
priventive Effekte und einen weniger stark ansteigenden Mittelbe-
darfin anderen Bereichen.

Weitere Massnahmen zur bedarfsgerechten frithen Férderung
von Kindern sind die Fortfiihrung von bestehenden Leistungen
wie den quantitativen Ausbau der subventionierten familienergin-
zenden Kinderbetreuung, das gemeinsame Angebot der Miitter-
und Viterberatung mit der Erzichungsberatung und die regionale
Mitfinanzierung des sekundir priventiven Hausbesuchspro-
gramms «schritt:weise», einem Spiel- und Lernprogramm fiir so-
zial benachteiligte und bildungsferne Familien mit eineinhalb bis
vierjihrigen Kindern.

Die Verankerung auf Kantonsebene sieht die Schaffung ver-
schiedener gesetzlicher Grundlagen vor.

- Im Bereich der frithen Sprachférderung wird abgeklirt, ob ein
Obligatorium fiir den vorschulischen Sprachunterricht in den
Gemeinden eingefiithrt werden soll.

- Die verschiedenen Akteure des Vorschulbereichs sollen gesetz-
lich zur Meldung von gefihrdeten Kindern verpflichtet werden.

- Der Informationsfluss zwischen Arzten, Hebammen und der
Miitter- und Viterberatung wird optimiert und es wird eine
rechtliche Grundlage fiir die Elternbildung geschaffen.

- Die Schnittstellen zwischen den Akteuren des Vorschulbereichs
und den Kindes- und Erwachsenenschutzbehérden miissen de-
finiert und verbindlich festgelegt werden.

Gute Ausgangslage fiir den Lebensweg ermdglichen

Friihe Férderung bedingt aufeinander abgestimmte, transparente
Angebote von guter Qualitit. Neue kantonale Angebote sollen so
ausgestaltet werden, dass ein zusammenhingender und nachhalti-
ger Bildungs- und Betreuungsraum entsteht, in dem Eltern und
Anbieter partnerschaftlich zusammenarbeiten kénnen. Damit
werden zwei Hauptziele verfolgt: Die allgemeine Stirkung von Fa-
milien mit Kindern im Vorschulalter und den Kindern eine még-
lichst gute Ausgangslage fiir ihren Lebensweg zu erméglichen. Das
«Konzept frithe Férderung im Kanton Bern» ist ein politisches Be-
kenntnis. Wichtige Weichen sind gestellt. Ein Finanzierungsent-
scheid hingegen ist noch nicht gefallen. Die Realisierung der
Massnahmen ist fiir die nichsten zwei bis fiinf Jahre geplant. M

Gabriela Felder, Christian Boesch
Sozialamt der Gesundheits- und Frsorgedirektion des Kantons Bern



	Der Kanton Bern bekennt sich zur frühen Förderung von Kindern

